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Einleitung

Veranlassung und Zielstellung 

Hochwasserereignisse (Fotos Abb. 1) sind als 
natürliche Prozesse in ihrer Intensität und in 
ihren Wiederkehrintervallen schwer zu fas-
sende Naturereignisse, deren Risiken abge-
schätzt und für die Handlungsempfehlungen 
abgeleitet werden müssen.  
Die Überprüfung der vorläufigen Bewertung 
des Hochwasserrisikos und der Risikogebiete 
wurde 2024 durch den Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt (LHW) nach § 73 WHG bzw. 
Art. 4 und Art. 5 EG-HWRM-RL [1] durchge-
führt. Sie bildet somit die Stufe 1 (Zyklus 3) 
der sich zyklisch wiederholenden Umsetzung 
der HWRM-RL auf Landesebene und baut auf 
den Ergebnissen von 2011 und 2018 auf. Der 
vorliegende Bericht umfasst die Methodik 
und die Ergebnisse der Stufe 1 als Kurzfas-
sung. Aufbauend auf neuen wasser-wirt-
schaftlichen Erkenntnissen und zwischen-
zeitlich eingetretenen Hochwasser-ereignis-
sen werden Risikogewässer bestätigt, neu 
benannt oder aus der Risikokulisse heraus-
genommen. 
 
 

 

Rechtliche Grundlagen  

Die rechtlichen Grundlagen bildet die Hoch-
wasserrisikomanagementrichtlinie 
2007/60/EG [1] des europäischen Parla-
ments und des Rates der Europäischen 
Union vom 23. Oktober 2007 über die Be-
wertung und das Management von Hoch-
wasserrisiken (HWRM-RL). Diese europäi-
sche Rechtsvorschrift wurde mit der Ände-
rung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
(§§ 72 bis 81 WHG) am 31. Juli 2009 unmit-
telbar in nationales Recht [2] sowie am 
16.03.2011 in das Wassergesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (WG LSA) (§ 98) überführt 
[3]. Für die Stufe 1 sind das Kapitel II der EG-
HWRM-RL (vorläufige Bewertung des Hoch-
wasserrisikos) mit seinen Artikeln 4 und 5 so-
wie § 73 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) (Bewertung von Hochwasserrisiken, 
Risikogebiete) als deren Umsetzung in natio-
nales Recht die hervorzuhebenden rechtli-
chen Grundlagen. Den Rahmen der Bearbei-
tung bildet eine aktualisierte Empfehlung zur 
fachlichen Umsetzung der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) [4].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Winterhochwasser 2023/24 der Helme im Flussbereich Sangerhausen (Fotos LHW, 2024). 
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Grundlagen der Risikobewertung
Die Aktualisierung der Vorläufigen Bewer-
tung des Hochwasserrisikos für Zyklus 3 für 
Sachsen-Anhalt wurde entsprechend den 
Vorgaben der Richtlinie 2007/60/EG [1] so-
wie den Empfehlungen der LAWA [4] durch-
geführt. Die Risikobetrachtung für Sachsen-
Anhalt erfolgte nur für die von der LAWA als 
signifikant eingestufte Hochwasserart 
„Überflutung entlang von Oberflächenge-
wässern (fluvial floods)“. Starkregenereig-
nisse werden für Sachsen-Anhalt als generel-
les Risiko verstanden, fließen aber, in Über-
einstimmung mit den LAWA-Empfehlungen, 
derzeit nicht in die signifikante Hochwasser-
risikobetrachtung im Sinne des § 73 Abs. 1 
WHG ein. 

Fortlaufende Erfassung der Hoch-
wasserereignisse 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus vergange-
nen Hochwasserereignissen mit signifikan-
ten Auswirkungen oder solche, die bei Wie-
derkehr signifikante Folgen hätten, sind in 
die Bewertung der Risikokulisse laufend ein-
zubinden. Sie werden auf Grundlage leicht 
abzuleitender Informationen vergangener 
Hochwasserereignisse erstellt. Dabei wur-
den ausschließlich abgelaufene Hochwasser-
ereignisse betrachtet, zukünftige Ereignisse 
mit potentiellen signifikanten Auswirkungen 
werden für Sachsen-Anhalt nicht einbezo-
gen. Die Erfassung der Hochwasser-ereig-
nisse erfolgt durch den LHW (Geschäftsbe-
reich 5 Gewässerkundlicher Landesdienst). 
Zudem erfolgte eine schriftliche Abfrage der 
Kommunen und der Flussbereiche des LHW. 

Landesweite Abfragen zur Risikobe-
wertung 

Wie bereits in den vorangegangenen Zyklen 
wurde 2023 zusammen mit dem Landesver-
waltungsamt Sachsen-Anhalt (LVwA) ein Fra-
gebogen zur landesweiten flächendecken-

den Abfrage von Wissens-trägern aus Kom-
munen und Landkreisen sowie Wasserwirt-
schaftsverwaltungen erstellt. Diese Abfrage 
mittels Fragebögen erfolgte 
 zum einen auf der kommunalen Ebene 

(Landkreise, kreisfreie Städte und Ge-
meinden) durch das LVwA mittels Ab-
frage der unteren Wasserbehörden, 

 zum anderen LHW-intern mittels Ab-
frage der sieben Flussbereiche im Land 
(Zuständigkeit GB 4.0 Betrieb und Unter-
haltung). 

 
Dabei standen Fragen zu den folgenden The-
men im Vordergrund: 

 Bewertung der aktuell ausgewiesenen 
Hochwasserrisikogewässer, 

 Aufnahme neuer Gewässerabschnitte als 
Risikogewässer, 

 Herausnahme bisheriger Gewässer-ab-
schnitte als Risikogewässer, 

 Aufgetretene Hochwasserereignisse und 
signifikante Auswirkungen auf die vier 
Schutzgüter menschliche Gesundheit, 
Umwelt, Kulturerbe, Wirtschaft. 

Schadenspotentialanalyse 

Die Schadenspotentialanalyse zur Bewer-
tung der wirtschaftlichen Tätigkeiten wird in 
Zyklus 3 verpflichtend herangezogen.  
Die Bearbeitung der Schadenspotential-ana-
lyse erfolgte gemäß der Handlungsempfeh-
lung der LAWA [4] mit einem vereinfachten 
flächenstatistischen Ansatz für die Eintritts-
wahrscheinlichkeiten HQ10/20, HQ100 und 
HQextrem (=HQ200 ohne Hochwasserschutzan-
lagen). Die Basis der Auswertung bilden 
BEAM-Nutzungsdaten (Basic European As-
sets Map). Das angewandte flächenstatisti-
sche Verfahren kombiniert mittels Schädi-
gungs-funktionen Vermögenswertkatego-
rien aus BEAM-Nutzungsdaten mit Über-
stauhöhen bzw. Wassertiefen aus landes-
weit vorliegenden hydraulischen Modellie-
rungen (Abb.2). Detaillierte Informationen 
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zur Datengrundlage und Vorgehensweise 
sind im Projektbericht [9] ausgeführt. Für die 
Bestimmung von Gewässern (oder Teilen da-
von) als Risikogewässer wurden unter-
schiedliche Schwellenwerte auf Gemeinde-
ebene sowie Flusseinzugs-gebietsebene dis-
kutiert. Abschließend wurde der Grenzwert 
„Gesamtschaden der Gemeinden“ mit ei-
nem Schwellenwert von einer Million Euro 
bei einem HQextrem entsprechend LAWA-
Empfehlung [4] gewählt.  

Umsetzungskonzept Risikobewer-
tung 

Die GIS-basierte Aktualisierung des Hoch-
wasserrisikos basiert auf der Verschneidung 
leicht verfügbarer Daten für die vier Schutz-
güter „Menschliche Gesundheit“, „Umwelt“, 
„Kulturerbe“ und „wirtschaftliche Tätigkei-
ten und erhebliche Sachwerte“. Bewertet 
werden hierfür die Betroffenheit von Sied-
lungsflächen, von IE-Anlagen1, von Schutzge-
bieten, von Denkmälern und Kulturgütern 
sowie die Ergebnisse der Schadenspotential-
analyse.  
 
 

Die Gebietskulisse bildet das aktuell beste-
hende Risikogewässernetz aus Zyklus 2 so-
wie das Hochwasserszenario niedriger 
Wahrscheinlichkeit HQextrem. Sämtliche Da-
tensätze wurden in ein landesweites Raster 
mit einer räumlichen Auflösung von 100 x 
100 Meter überführt, um anschließend mit-
tels Überlagerung die Intensität der Risiko-
betroffenheit zu ermitteln. Abschließend er-
folgt ein Abgleich der Ergebnisse mit Exper-
tenwissen. Zusätzlich zur Bewertung der be-
stehenden Kulisse wurden neu gemeldete 
Gewässerabschnitte aus Fragebögen durch 
die Verschneidung von Signifikanzkriterien 
GIS-technisch untersucht. Dazu wurden ent-
sprechend Zyklus 1 weitere Kriterien zur Ver-
schneidung herangezogen. 

Länderübergreifende Abstimmung 

In Zyklus 3 wurde eine erneute Abstimmung 
mit den Nachbarbundesländern durchge-
führt um Brüche in der Risikokulisse an Lan-
desgrenzen zu vermeiden und eine Harmoni-
sierung der grenzüberschreitenden Gewäs-
ser zu erreichen. 
 
 

 
Abbildung 2: Eingangsdaten Schadenspotentialanalyse: Landnutzungsdaten BEAM (links); Wassertiefen 
(Mitte); Schädigungsfunktionen (rechts) [9]. 

  

                                                      
 
1 Anlagen, die unter die Industrieemissionsrichtlinie (IE-Richt-
linie) fallen 
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Ergebnisse und Aktualisierung der Risikobewertung 

Fortlaufende Erfassung der Hoch-
wasserereignisse 

Die fortlaufende Erfassung der Hochwasser-
ereignisse ergab im Zeitraum 2018 bis 2023 
aufgrund der Trockenheit keine signifikanten 
Ereignisse. Erst zum Jahreswechsel 
2023/2024 kam es zu einer landesweiten 
Hochwassersituation an zahlreichen Risiko-
gewässern. Besonders kritisch war die Situa-
tion im Einzugsgebiet der Helme (Flussbe-
reich Sangerhausen, Kreis Mansfeld-Süd-
harz) mit Abflusswerten bis HQ100. Hier 
führte die Vorsättigung des Bodens zusam-
men mit hohen Zuflüssen aus Thüringen zu 
einer extrem hohen Belastungssituation 
(Überstau) der Talsperre Kelbra und der 
Helme als angrenzendes Gewässer. Der ext-
rem lang andauernde „Abstauprozess“ der 
Talsperre bis zum 1. März 2024 belastete das 
Gewässer- und Deichsystem zusätzlich. Be-
troffen waren vor allen die Ortschaften 
Oberröblingen und Katharinenrieth. Mit ei-
nem maximalen Durchfluss von 51,8 m³/s 
(Pegel Bennungen am 02.01.2024) und ei-
nem maximalen Wasserstand von 247 cm 
wurde die Alarmstufe 4 an 22 Tagen vom 
25.12.2023 bis zum 15.01.2024 überschrit-
ten (Abb.3). Aufgrund prognostizierter und 
eingetretener Wasserstände für die Elbe 
wurde das Pretziener Wehr am 28.12.2023 
geöffnet. Für das Hochwasserereignis der 
Helme erfolgt eine Aufnahme in die EU-Mel-
dung (Schablone PFRA (Preliminary Flood 
Risk Assessment)) (Abb.4).  
 
Neben dem Hochwasserereignis Helme zum 
Jahreswechsel werden die Ereignisse an der 
Ohre (Landkreis Börde, Flussbereich Schö-

nebeck) und der Salzwedeler Dumme (Alt-
markkreis Salzwedel, Flussbereich Oster-
burg) als signifikant eingestuft und in die 
PFRA aufgenommen (Abb.4). 
An der Ohre wurden Abflüsse bis max. 21,3 
m³/s bei einem Wasserstand von 279 cm ge-
messen (Pegel Wolmirstedt am 27.12.2023) 
und somit die Alarmstufe 3 überschritten. An 
der Salzwedeler Dumme erfolgte mit einem 
Abfluss von 6,63 m³/s (Pegel Tylsen am 
25.12.2023) und einem Wasserstand von 
189 cm ebenfalls ein Überschreiten der 
Alarmstufe 3. Betroffen waren alle vier 
Schutzgüter.  
Auch das Bodesystem war hochwasserbelas-
tet, wurde aber nicht als signifikant gemel-
det. 
Helme, Ohre und Salzwedeler Dumme sind 
seit 2011 Teil der Risikokulisse. Eine Anpas-
sung der Risikogebietskulisse war nicht er-
forderlich.  

 

Abbildung 3: Wasserstandsganglinie Pegel Ben-

nungen, Gewässer Helme (Zeitraum 

September 2023 bis Juli 2024) 

(Quelle: LHW, 2024 https://hoch-

wasservorhersage.sachsen-an-

halt.de/). 
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Abbildung 4: Vergangene signifikante Hochwasserereignisse gemäß Artikel 4 Abs. 2b EG-HWRM-RL [1].  
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Landesweite Abfragen zur Risikobewertung

Abfrage der Kommunen durch das LVwA  

Die Abfrage der kommunalen Ebene durch 
das LVwA und die unteren Wasserbehörden 
zeigte eine sehr gute Beteiligung mit einer 
Rückmeldung von 87% der Einheits- und 
Verbandsgemeinden. Im Mittel bewerten 
75% der Städte/Einheitsgemeinden und 
Verbandsgemeinden die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich aktuell ausge-
wiesenen Risikogewässer als zutreffend.  
Trotz der hohen Zustimmung zur 
ausgewiesenen Risikogewässerkulisse 
melden im Mittel 23% der befragten Städte 
und Gemeinden die Aufnahme neuer 
Gewässer oder Gewässerabschnitte in 
unterschiedlichen Landkreisen. Dieses 
betrifft Gemeinden der Landkreise Anhalt-
Bitterfeld, Burgenlandkreis, Börde, Harz, 
Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, 
Saalekreis und Altmarkkreis Salzwedel. 
Insgesamt wurden 143 Eintragungen 
gemeldet. Gründe dafür sind insbesondere 
lokale Überflutungen von 
Oberflächenwasser und vor allen 
Starkniederschlagsereignisse.  
Wird nur die Überflutung entlang des Ober-
flächengewässers als Hochwasserart ausge-
wertet, ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf 

von 35 Gewässerstrecken mit einer zusätzli-
chen Fließstrecke von ca. 260 km (Tab. 1). Im 
besonderen Fokus der Meldung stehen der 
Betrachtungsraum Mulde im Landkreis An-
halt-Bitterfeld (Städte Bitterfeld-Wol-
fen/Raguhn-Jessnitz), der Betrachtungsraum 
Bode (Quelle bis Großer Graben) im Harz 
(Städte Oberharz am Brocken, Braunlage) 
und der Betrachtungsraum Untere Els-
ter/Pleiße im Burgenlandkreis (Stadt Zeitz). 
Überwiegend handelt es sich bei den gemel-
deten Gewässern um kleinere Gewässer. 
Herausnahmen von Gewässern aus der Risi-
kokulisse wurden nicht gefordert. Die gemel-
deten Gewässer wurden im Anschluss GIS-
technisch bewertet. 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Mel-
dung auf kommunaler Ebene. 

Abfrage der Flussbereiche im LHW 

Die interne Befragung der Flussbereiche des 
LHW ergab nur eine Meldung durch den 
Flussbereich Schönebeck (Tab. 2). Eine Her-
ausnahme von Gewässern aus der Risikoku-
lisse wurde nicht gefordert. 
 

Tabelle 1: Gemeldete Risikogewässer der Landkreise/kreisfreien Städte. 

Landkreise/ kreisfreie Städte Anzahl 

Anhalt-Bitterfeld (ABI) 15 

Börde (BÖ) 2 

Burgenlandkreis (BLK) 8 

Harz (HZ) 7 

Jerichower Land (JL) 1 

Mansfeld-Südharz (MSH) 1 

Saalekreis (SK) 1 

SUMME  35 

Tabelle 2: Gemeldete Risikogewässer der Flussbereiche LHW. 

Flussbereiche Anzahl 

Schönebeck 1 

SUMME  1 
.
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Schadenspotentialanalyse 

 
Das Ergebnis der Analyse zeigt für das Land 
Sachsen-Anhalt ein gesamtes Schadenspo-
tential von ca. 600 Millionen Euro bei HQ10 
(800 km²) und ca. 1,3 Milliarden Euro bei 
HQ100 (1.100 km²) [9]. Maßgeblich zu den 
Schadenspotentialen tragen die Gewässer 
Elbe, Saale, Bode, Weiße Elster und Selke 
bei. Auf Landkreisebene (kreisfreie Städte) 
wurden die größten Schadenspotentiale im 
HQ100-Szenario für Magdeburg, Halle/Saale, 
Dessau-Roßlau, Weißenfels und Zeitz ausge-
wiesen.  
Beim HQextrem können auf ca. 3.400 km² bis 
zu 11 Milliarden Euro Schaden entstehen [9]. 
Besonders betroffen ist die Elbe gefolgt von 
Mulde und Saale.  
Die Auswertung auf Gemeindeebene ergab 
182 betroffene Gemeinden/kreisfreie Städte 
im HQextrem mit einem mittleren Schaden von 
60 Millionen Euro. Ca. 62% der betroffenen 
Gemeinden liegen dabei unter einem Scha-
den von 10 Millionen Euro (Abb.5). Sehr 
hohe Schadenssummen über 300 Millionen 
Euro betreffen ca. 6% der Gemeinden. Die 
höchsten Schadenssummen zeigen die Ge-
meinden bzw. kreisfreien Städte Dessau-
Roßlau, Magdeburg und Oranienbaum 
(Abb. 5). Am stärksten betroffen sind die 
Landkreise Stendal, Wittenberg und Je-
richower Land. 
 

GIS-basierte Aktualisierung des 
Hochwasserrisikos 

Überprüfung der bisherigen Risikogewäs-
serkulisse 

Eine Gegenüberstellung der Eingangsdaten 
2018 und 2024 der vier Schutzgüter in den 
von Hochwasser betroffenen Gebieten zeigt 
nur geringfügige Abweichungen. Die raster-

basierte GIS-Verschneidung der vier Signifi-
kanzkriterien führt landesweit zu einer Be-
stätigung der Risikogewässerkulisse.  
Durch die Schadenspotentialanalyse nicht 
bestätigt wurde das Gewässer Nautschke. 
Ebenfalls nicht bestätigt wurden Abschnitte 
der Bösen Sieben (u.a. Vietzbach), des Biber-
bachs (u.a. Herrentalgraben, Saubach), des 
Weidenbachs, der Rippach, der Ihle, der Ehle 
und der Aller. Unter Hinzunahme der ande-
ren Signifikanzkriterien können alle Gewäs-
ser der Risikokulisse durch den GIS-Ansatz 
bestätigt werden. 
Eine Herausnahme von Gewässern aus der 
Kulisse auf Basis der GIS-Verschneidung er-
folgt somit nicht. 
 

Überprüfung neuer Gewässerabschnitte 

Zusätzlich zur Bewertung der bestehenden 
Kulisse wurden die durch Fragebögen neu 
gemeldeten Gewässerabschnitte durch die 
Verschneidung von Signifikanzkriterien GIS-
technisch untersucht. Die GIS-Bewertung 
zeigt, dass eine Signifikanz für einige als rele-
vant gemeldete Gewässerabschnitte nach-
gewiesen werden kann, die betroffene Fließ-
strecke für eine Ausweisung als Risikogebiet 
allerdings zu gering ist. Die Datenlage insbe-
sondere für kleinere Gewässer ist schwierig. 
Zudem werden einige gemeldete Gewässer 
im Hochwasserfall durch Hauptgewässer 
überlagert und somit nicht als separate Risi-
kogewässer geführt. Eine Neuaufnahme er-
folgt nach Abstimmung mit Expertenwissen 
nicht. 
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Abbildung 5: Auswertung der Schadenspotentiale als Summe auf Gemeindeebene (∑Mio. EUR) im HQext-

rem. Nach LAWA-Empfehlung ist der Grenzwert zur Betrachtung als Risikogebiet auf 1 Million 

EUR festgelegt. Wassertiefen sowie Schadenspotentiale außerhalb des HQextrem -Bereichs 

liegen nicht vor. 
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Abstimmung der Risikogewässer an 
Landesgrenzen 

In Zyklus 3 wurde eine erneute Abstimmung 
mit den Nachbarbundesländern durchge-
führt, um Brüche in der Risikokulisse an Lan-
desgrenzen zu vermeiden und eine Harmoni-
sierung der grenzüberschreitenden Gewäs-
ser zu erreichen. Durch die Überarbeitung 
der landesinternen perlenartigen Struktur 
der Gewässerkulisse in Niedersachsen mit 
dem Ziel eines durchgehenden Risikonetzes 
ergeben sich für Sachsen-Anhalt zwei gering-
fügige Veränderungen für die Gewässer O-
ker und Aland. Zum einen wird ein ca. 3,5 km 
langer Abschnitt der Oker landesgrenzbe-
gleitend als neues Risikogewässer aufge-
nommen, zum anderen wird der Aland bis 
zur Landesgrenze gemeldet. 

Reporting 

Das Reporting umfasste die zwei Termine 
30.04.2024 (Testupload FGG Elbe) und 
30.08.2024 (Endupload FGG Elbe). Beide 
Termine wurden fristgerecht eingehalten. 
Dazu wurden die notwendigen Schablonen 
(RWESEGGEOM, APSFR, PFRASEG und PFRA) 
befüllt und über die Plattform WasserBLIcK 
(https://www.wasserblick.net) als bundes- 
und EU-weite Meldung übergeben. 
Neben der Aktualisierung der verwendeten 
Signifikanzkriterien in der GIS-Bewertung 
wurde ein neuer Datensatz für die Geomet-
rie des Gewässernetzes2 (RWESEGGEOM) 
verwendet. Dieser hat eine höhere Genauig-
keit und bildet bereits die Grundlage der Ge-
wässerkulisse der Wasserrahmenrichtlinie 

                                                      
 
2 DGN25 - Digitale Gewässernetz 

(WRRL)3. Änderungen des Gewässernetzes 
RWSEGGEOM betreffen die Neuaufnahme 
der Oker und die Erweiterung der Risikoge-
wässerstrecke des Alands. Zusätzlich ergab 
sich aus der Neumodellierung des Zillierba-
ches in 2021 die Anforderung, die Risikostre-
cke geringfügig zu erweitern und an die Mo-
dellstrecke anzupassen.  
Die Schablone APSFR umfasst 65 Risikoge-
biete in Sachsen-Anhalt (55 werden davon 
durch Sachsen-Anhalt gemeldet). Durch die 
Aktualisierung zahlreicher hydraulischer 
Modelle seit 2018 mit entsprechender An-
passung der in den HW-Risiko- und -gefah-
renkarten dargestellten Überschwem-
mungsflächen ergaben sich Änderungen, die 
bereits in der vorläufigen Risikobewertung 
durch die Schablone APSFR gemeldet wer-
den. Insgesamt wurden 18 Veränderungen 
durch Sachsen-Anhalt gemeldet sowie 6 wei-
tere Änderungen durch die betreffenden 
Nachbarländer. Die entsprechenden Daten 
sowie die überarbeiteten Hochwassergefah-
renkarten (HWGK) und Hochwasserrisiko-
karten (HWRK) werden im Rahnen der Aktu-
alisierung der Stufe 2 Ende 2025 übergeben.  

Die Schablonen PFRASEG und PFRA fassen 
die seit 2018 abgelaufenen Binnenhochwas-
ser-/Sturmflutereignisse mit potenziellen 

signifikanten nachteiligen Folgen zusam-
men. Insgesamt werden drei abgelaufene Er-
eignisse gemeldet (Winterhochwasser 
2023/24 an der Helme, Ohre und Salzwedler 
Dumme).  

  

3 https://wrrl.sachsen-anhalt.de 
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Zusammenfassung 
Im Ergebnis der Aktualisierung der Vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos in Zyklus 3 
(2024) wurde die Risikokulisse aus Zyklus 2 mit nur geringfügigen Veränderungen bestätigt. Eine 
Herausnahme von Gewässern erfolgte nicht. Neu aufgenommen wurde ein Abschnitt der Oker 
und der Aland bis zur Landesgrenze. Insgesamt liegen 65 Risikogewässer(gebiete) mit einer Ge-
samtlänge von 1.855 km vor, die durch die Schablonen APSFR und RWESEGGEOM gemeldet wur-
den. Signifikante Hochwasserereignisse betreffen den Jahreswechsel 2023/2024 an den Gewäs-
sern Ohre, Dumme und insbesondere Helme und wurden durch die Schablonen PFRA und PFRA-
SEG erfasst. 
Die hier dargestellten Ergebnisse fließen als Zuarbeiten in die Berichte der Stufe 1 der Flussge-
bietsgemeinschaften FGG Elbe [10,11,12] und FGG Weser [13,14,15] ein.  
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